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einer hausärztlichen Ambulanz am Stadt-
krankenhaus in Döbeln (Jobsharing mög-
lich) oder als Sicherstellungsassistent bei 
einem Hausarzt in Voll- oder Teilzeit. Bei 
eigener Niederlassung stehen individuell 
gestaltbare Praxisräumen in einem sich 
neu entwickelnden Ärztehaus im Zentrum 
der Stadt zur Verfügung. Auf Grundlage 
des eingangs zitierten Beschlusses, der 
bei Verfassung noch nicht schriftlich vor-

lag, ist sind finanzielle Förderungen als 
Investitionspauschale oder fallzahlabhän-
gige Vergütungszuschläge denkbar.
So hofft eine Region eigentlich nicht 
unberechtigt auf hausärztlichen Nach-
wuchs. 
Hier lässt es sich recht gut leben, der 
Berufsstand wird noch geachtet und 
junge Ärzte sind willkommen – bei Kom-
mune, Patienten und Kollegen! 

Ansprechpartner: 
Kreisärztekammer Döbeln
Dr. med. Lutz Liebscher, Nordstraße 29, 
04720 Döbeln, Tel.: 03431 701891
Dr. med. Petra Pabst, Däbritzer Str. 13, 
04749 Ostrau, Tel.: 034362 32278

Kassenärztliche Vereinigung Leipzig, 
Herr Christoff, Herr Beder,  
Tel.: 0341 2432-126

Mit dem Ziel, Fachärzte für Allgemein-
medizin für eine Niederlassung in länd-
lichen Regionen zu interessieren und 
damit einer drohenden Unterversorgung 
im hausärztlichen Bereich vorzubeugen, 
hat der Landesausschuss der Ärzte und 
Krankenkassen in seiner Beratung am  
12. Juli 2006 neue Fördermaßnahmen be-
schlossen. Danach können Weiterbildung-
sassistenten während der Zeit ihrer Wei-
terbildung in niedergelassenen Praxen 
einen zusätzlichen Förderbetrag von 600 
Euro je Monat erhalten. Voraussetzung 

dafür ist, dass sie ihre Weiterbildung in 
Planungsbereichen absolvieren, in denen 
eine Unterversorgung droht. Aktuell sind 
das folgende Planungsbereiche: Land-
kreis Torgau-Oschatz, Landkreis Döbeln, 
Mittlerer Erzgebirgskreis, Landkreis Aue-
Schwarzenberg, Landkreis Freiberg, Gör-
litz-Stadt / Niederschlesischer Oberlausitz-
kreis, Muldentalkreis, Weißeritzkreis und 
Landkreis Riesa-Großenhain.
Die monatliche Förderung erfolgt nur 
dann, wenn sich die Weiterbildungsassis-
tenten verpflichten, nach Beendigung der 

Weiterbildung drei Jahre in Sachsen im 
niedergelassenen vertragsärztlichen Be-
reich tätig zu sein. Die Regelung zur För-
derung gilt für Weiterbildungsassistenten, 
die ab dem 1. August 2006 die Weiterbil-
dung in der vertragsärztlichen Versorgung 
in oben genannten Planungsbereichen 
aufnehmen.
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